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DAA-Therapie in Deutschland
Seit Anfang 2014 wurden in Deutschland sieben direkt antivirale Medikamente (DAA) gegen Hepatitis C zugelassen. Dies 
wurde von allen im Gesundheitswesen begrüßt, doch die hohen Preise der neuen Medikamente haben zu vielen Span-
nungen geführt. Die amerikanischen und europäischen Lebergesellschaften haben aufgrund der hohen Kosten in ihren 
Leitlinien eine Priorisierung empfohlen. Die deutschen Leitlinien haben dies nicht getan. Gleichzeitig kamen vom G-BA 
für den Arzt nicht nachvollziehbare Bewertungen. Doch was bedeutet „kein Zusatznutzen“? Die G-BA-Bewertungen sind 
Grundlage für die Preisverhandlung von Hersteller und Krankenkassen und nicht automatisch Grundlage der Wirtschaft-
lichkeit, wie es „Drohbriefe“ von manchen Krankenkassen anklingen ließen. Und was bedeuten Rabattverträge? Auch 
hier gibt es unterschiedliche Meinungen. Letztendlich war und ist die Verunsicherung groß. Woran krankt das deutsche 
System? Was kann man besser machen? Hepatitis&more hat hierzu verschiedene Stimmen gesammelt.  

MEHR ZUSAMMENARBEIT MIT DEN 
FACHGESELLSCHAFTEN!

In Europa und den USA wird die Hepatitis- 
C-Therapie priorisiert. Die deutschen Leit-
linien tun das nicht. Warum? 
Prof. Manns: Die Leitlinie ist Ausdruck 
des aktuellen medizinischen Wissens 
und empfiehlt die zum Zeitpunkt der Er-
stellung optimale Behandlung. Jede He-
patitis C kann gravierende Folgeerkran-
kungen nach sich ziehen und eine 
Indikation zur Behandlung sollte daher 
prinzipiell bei jedem  Patienten erwogen 
werden. Zudem kann man auf diese 
Weise potentielle weitere Infektionen 
verhindern.  Theoretisch  könnte man 
sogar die Hepatitis C eliminieren. Das ist 
die medizinisch-wissenschaftliche Sicht-
weise. Dem gegenüber stehen ökono-
mische Aspekte. Die Hepatitis-C-Medi-
kamente sind zumindest noch sehr teuer 
und im klinischen Alltag findet deshalb 
eine Priorisierung statt. Wir behandeln 
derzeit in der Regel keine Patienten ohne 
Fibrose oder mit normalen Transamina-
sen, wenn keine zusätzliche Indikation 
zur Therapie besteht. 

In Deutschland beurteilt der Gemeinsame 
Bundesausschuss G-BA den Zusatznutzen 
eines Medikamentes. Die Einschätzung 
der Fachgesellschaften zum Zusatznut-
zen und dem G-BA-Beschluss weichen 
teilweise deutlich voneinander ab. Woran 
liegt das? 
Prof. Manns: Der G-BA-Beschluss be-
ruht auf der Begutachtung durch das 
IQWIG, das eine besondere Methodik 
anwendet. Es verlangt u.a., dass es einen 
direkten Vergleich mit der Standardthe-
rapie gibt, der einen quantifizierbaren, 
Patienten-relevaten Zusatznutzen des 
neuen Medikaments belegt. Für die 
neuen Hepatitis-C-Therapien gab es bis-
her z. T. keine solchen direkte Vergleichs-
studien, sondern nur historische Ver-
gleichskollektive. Dies haben IQWIG 
und der G-BA kritisiert. Ein Zusatznut-
zen wurde aufgrund fehlender Daten 
daher nicht anerkannt.

Nun gibt es ja mit den MALACHIT-Studien 
einen direkten Vergleich ... 
Prof. Manns: Grundsätzlich sind die 
Fachgesellschaften der Meinung, dass der  
Vergleich der Studien zu den neuen He-
patitis-C-Medikamenten, den sog. DAAs, 
mit historischen Kollektiven ausreicht, 
um den Zusatznutzen der  neuen Medi-
kamente zu erkennen, da die neuen The-
rapien nicht nur wirksamer, sondern 
auch wesentlich kürzer sind und weniger 

Nebenwirkungen haben.  Da das IQWIG 
auf direkten Vergleichsstudien besteht, 
dürften die MALACHIT-Studien für die 
betroffenen HCV-Therapien für den 
AMNOG-Prozess von Vorteil sein. Wis-
senschaftlich unerwartete Erkenntnisse 
haben sie dabei nicht erbracht. 

Wie beurteilen Sie die Einführung der 
DAA-Therapie in Deutschland? 
Prof. Manns: Wir haben im letzten Jahr 
eine besondere Entwicklung gehabt. Es 
wurden sieben verschiedene direkt anti-
virale HCV-Medikamente zugelassen, in 
kurzer Zeit und  teilweise auf der Basis 
von  begrenzten Studien. Das ist im gege-
benen Fall begrüßenswert. Die DGVS hat 
diesen Prozess mit der Aktualisierung 
ihrer Empfehlungen begleitet. Der AM-
NOG-Prozess dient aber auch der Preis-
verhandlung zwischen Hersteller und 
Krankenkassen. Das ist im Interesse der 
Gesellschaft und ebenfalls sinnvoll. 

Welche Bedeutung hatten die Fachgesell-
schaften?  
Prof. Manns: Die Fachgellschaften und 
zwar im Falle der HCV-DAA-Therapien 
die Deutsche Gesellschaft für Ver- 
dauungs- und Stoffwechselstörungen 
(DGVS) und die Deutsche Gesellschaft 
für Innere Medizin (DGIM) haben zu 
jedem neuen DAA Stellungnahmen ab-
gegeben und waren bei den Anhörungen 
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dass sie froh wären, wenn in ihrer Hei-
mat wenigstens die alten Tripletherapien 
verfügbar würden. Das liegt natürlich an 
den hohen Preisen der neuen Interfe-
ron-freien Therapien – in vielen Gesund-
heitssystemen ist schlicht und ergreifend 
kein Geld dafür da.
 
Betrachtet man die Entwicklung seit der 
Zulassung von Sofosbuvir – was hätte 
man besser machen können?
van Thiel: Das Hauptproblem sind aus 
unserer Sicht die hohen Einstiegspreise 
der neuen Arzneimittel, welche von den 
Herstellerfirmen in Deutschland im ers-
ten Jahr festgesetzt werden. Dies sollten 
die Herstellerfirmen insbesondere bei 
der Markteinführung weiterer, künftiger 
Substanzen berücksichtigen und deutlich 
niedrigere Einstiegspreise verlangen.

DIE PREISE SIND ÜBERZOGEN!

 
Sie haben in einer öffentlichen Stellung-
nahme die Preise für die neuen DAA als 
„unverhältnismäßig“ bezeichnet. Warum? 
Dr.  Klausen: Wir halten die Preise für 
die direkt antiviralen Medikamente 
gegen Hepatitis C für überzogen. Die 
Preiskalkulation der Industrie, die auf 
den Preisen der alten Therapie beruht, 
berücksichtigt nicht, dass aufgrund der 
besseren Verträglichkeit und geringeren 
Einschränkungen damit deutlich mehr 
Patienten behandelt werden. Das Unter-
nehmen Gilead hat bereits heute die Ent-
wicklungskosten für Sofosbuvir (Sovaldi) 
refinanziert! 

Welche negativen Folgen haben denn 
die hohen Kosten? 

Dr. Klausen: Wir wissen in etwa, wie 
viele Hepatitis-C-Betroffene es in 
Deutschland gibt und wir möchten alle 
Patienten behandeln. Das ist aber nicht 
möglich, denn die hohen Preise, d.h. das 
Gewinnstreben der Industrie, würden 
das deutsche Gesundheitsbudget spren-
gen. Auch für den Arzt in der Praxis 
haben die hohen Preise Konsequenzen, 
ein Regress ist Existenz-bedrohend.
 
Haben Sie Angst vor einem Regress? 
Dr. Klausen: Regress ist ein Thema bei 
Ärzten, die Hepatitis C behandeln, und 
ich weiß, dass es bereits zu Regressen ge-
kommen ist. Aber es ist nicht die Re-
gress-Sorge, die der Anlass für die öffent-
liche Stellungnahme war. Es war vielmehr 
die Sorge, dass in Deutschland aufgrund 
der überzogenen Preise erstmals Arznei-
mittel rationiert werden. 

In den meisten Ländern, z.B. USA, Öster-
reich, Schweiz usw., wird die Hepatitis-C- 
Therapie aufgrund der Kosten rationiert 
bzw. priorisiert. Ist das schlecht?
Dr Klausen: Das ist kein gutes Konzept. 
Die Hepatitis C ist eine chronische Er-
krankung, die progredient verläuft und 
die Betroffenen haben Beschwerden. 
Diese Erkrankung kann man jetzt ein-
fach und verträglich und schnell heilen. 
Das hilft nicht nur dem Patienten, son-
dern auch der Gesellschaft, denn weitere 
Infektionen werden vermieden. Sollte 
man Patienten aus Kostengründen die 
Therapie verweigern? Oder sollte man 
von der Industrie fordern, die Preise zu 
senken? Wir halten die letztere Variante 
für richtig! 

Das AMNOG ist angetreten, innovative 
Medikamente sozialverträglich bezahl-
bar zu machen. Ist das nicht genug? 
Dr. Klausen: Bereits bei Sofosbuvir hat 
sich gezeigt, dass das AMNOG nicht 
funktioniert. Der ausgehandelte Preis lag 

gerade mal 15 % unter dem Einführungs-
preis. Die wirkliche Preisgestaltung läuft 
offenbar hinter den Kulissen über Ra-
battverträge der Firmen mit den Kran-
kenkassen. Vielleicht gab es die offizielle 
Zustimmung der Krankenkassen zu dem 
hohen Preis sogar nur unter dem Vorbe-
halt von Rabattverträgen. Ich sehe das je-
denfalls als politische Bankrott-Erklä-
rung des AMNOG. 

Was sind denn Ihre Vorstellung vom Preis? 
Oder haben Sie Verbesserungsvorschlä-
ge? 
Dr. Klausen: Ich habe weder Preisvor-
stellungen noch Verbesserungsvorschlä-
ge. Das ist auch nicht meine Aufgabe, ich 
bin Arzt. Das ist die Aufgabe der Politi-
ker. 

Wie viele Ärzte haben denn die Stellung-
nahme unterschieben? Wie kann man 
sich beteiligen? 
Dr. Klausen: Die Resonanz hat mich 
überrascht und erfreut. Bis jetzt haben 
schon 140 Ärzte unsere Forderungen un-
terschrieben. Die Namen kann an bei 
www.aerztederwelt.org sehen und man 
kann auch elektronisch unterschreiben, 
indem man eine E-Mail schreibt an: hcv_
stellungnahme@yahoo.de.

HCV-THERAPIE – STRATEGIEN GEGEN 
DEN REGRESS

Mittlerweile stehen nun mehrere Inter- 
feron-freie HCV-Regime zur Auswahl. Das 
ist erfreulich für die Patienten.  Bei den 
Ärzten dagegen grassiert die Re-
gress-Angst …  

vertreten. Leider wurden unsere Argu-
mente nicht immer berücksichtigt. Es 
wurden Bewertungen erstellt, von denen 
manche medizinisch nicht nachvollzieh-
bar waren. Auf der anderen Seite ist der 
AMNOG-Prozess ein politisches Instru-
ment zur Preisgestaltung. Dies sollte je-
doch nicht dazu führen, dass einige gute 
Therapieoptionen wie beispielsweise 
beim GT3 keinen Zusatznutzen erhalten 
und und aufgrund dessen nicht mehr 
eingesetzt werden. Hier sollten G-BA, 
Krankenkassen und Firmen enger mit 
den Fachgesellschaften zusammen arbei-
ten, um eine für Ärzte und Patienten op-
timalere Situation zu schaffen und kla-
rere Aussagen zur Erstattungsfähigkeit zu 
machen. 

FRÜHZEITIG BEHANDELN IST RICHTIG! 

In Europa und den USA wird die Hepati-
tis-C-Therapie priorisiert. Grund dafür 
sind die hohen Kosten der Behandlung. 
Die deutschen Leitlinien priorisieren diese 
nicht. Hat das deutsche Gesundheitssy-
stem so viel Geld, dass jeder gleich behan-
delt werden kann? 
van Thiel: Die Deutsche Leberhilfe e.V. 
ist an den Leitlinien beteiligt und wir be-
grüßen sehr, dass dort solche Einschrän-
kungen nicht gemacht werden. In ande-
ren Ländern werden zunächst Patienten 
behandelt, die schon schwer krank und 
damit unmittelbarer vom Tode bedroht 
sind als andere. Die Kehrseite dieser 
„Priorsierung“ ist aber, dass anderen, 
noch nicht ganz so kranken Patienten oft 
die Therapie verweigert wird. Es wird 
diesen Patienten zum Teil wörtlich ge-
sagt: „Kommen Sie wieder, wenn Sie eine 

fortgeschrittene Fibrose oder Zirrhose 
haben.“ Das ist sehr kurzsichtig und hat 
für viele Patienten schlimme Folgen. Wer 
schon eine Zirrhose hat, behält ein Le-
berkrebsrisiko zurück, selbst wenn das 
Hepatitis-C-Virus eliminiert ist. Viele 
dieser Krebsfälle lassen sich vermeiden, 
wenn man Hepatitis C deutlich früher 
heilt. Deshalb ist die Gleichbehandlung 
aus unserer Sicht der einzig richtige Weg. 
Im Alltag ist dies aber nicht immer gege-
ben. Versicherungen verweigern immer 
wieder in einzelnen Fällen die Erstattung 
oder drohen Ärzten mit Regressen, wo-
rauf diese vor einer Verschreibung zu-
rückschrecken. Die Situation hat sich 
zwar etwas entspannt, seitdem die Arz-
neimittelpreise etwas gesunken sind. 
Aber wir bekommen leider immer noch 
Anrufe von Patienten, die über Ver-
schreibungsprobleme berichten.

Die Interferon-freie Therapie wird häufig 
als großer Durchbruch gefeiert. Hohe Hei-
lungsraten, nahezu keine Nebenwir-
kungen. Wie beurteilen Sie vor diesem 
Hintergrund die G-BA-Beschlüsse zum 
meist fehlenden Zusatznutzen der neuen 
DAA? 
van Thiel: Hier hat sich der G-BA deut-
lich bewegt. Bisher wurde verlangt, dass 
die neuen Interferon-freien Therapien in 
Studien mit Interferon verglichen wer-
den. Fehlte eine solche Vergleichsgruppe, 
wurde den neuen Therapien aus forma-
len Gründen mitunter „kein Zusatznut-
zen“ bescheinigt, egal wie verträglich 
oder wirksam sie waren. Diese Art der 
Bewertung war nicht hilfreich und ging 
oft an der Realität der Patienten vorbei: 
Denn kaum ein Patient würde heute 
noch freiwillig Interferon nehmen, wenn 
er besser verträgliche und wirksamere 
Medikamente bekommen kann. Zum 
Glück beginnt dies inzwischen auch der 
G-BA so zu sehen. Jüngst wurde bei der 
Nutzenbewertung von Ledipasvir und 

Sofosbuvir auch der Vergleich mit histo-
rischen Interferon-Studien anerkannt. 
Dabei besteht grundsätzlich eine metho-
dische Ergebnisunsicherheit, und diese 
wirkt sich auf die „Wahrscheinlichkeit 
des Zusatznutzens“ aus. Aus diesem 
Grund hat der G-BA nur einen „Anhalts-
punkt für den Zusatznutzen“ abgeleitet. 
Für die größte Patientengruppe hat der 
G-BA aber insbesondere aufgrund der 
Ergebnisse zur Mortalität, Morbidität 
und der Nebenwirkungen einen „be-
trächtlichen Zusatznutzen“ festgestellt.
 
Das IQWIG bemängelt stets das Fehlen 
eines direkten Vergleichs, d.h. das Fehlen 
einer Studie, in der die Interferon-basierte 
Tripletherapie mit dem zu bewertenden 
Arzneimittel/Regime verglichen wird. 
Nun liegen die Studien MALACHIT-1 und 
-2 vor. Hätten Sie deutschen Patienten ge-
raten, daran teilzunehmen?
van Thiel: Solche Studien werfen in der 
Tat ethische Fragen auf. Allein für Ver-
gleichszwecke wird darin ein großer Teil 
der Patienten noch mit alten, nebenwir-
kungsreichen und weniger wirksamen 
Medikamenten behandelt, während die 
andere Hälfte der Patienten schon die 
neuen, besseren Substanzen erhält. Hier-
zulande wird sich wohl kaum ein gut in-
formiert Patient finden, der sich noch  
darauf einlässt. Und auch Ethik- 
kommissionen würden wahrscheinlich 
Bedenken anmelden. Gleichzeitig for-
dern viele Gesundheitssysteme in Indus-
triestaaten – bis vor kurzem auch noch 
Deutschland – genau solche Studien ein. 
Da stellt sich schon die Frage, ob Men-
schen in ärmeren Ländern dies ausbaden 
müssen. Wenn ich allerdings mit einigen 
Kollegen von osteuropäischen Patienten-
organisationen darüber spreche, teilen 
diese unsere Empörung durch die deut-
sche Brille nicht immer. Die Reaktion ist 
oft eher ein Achselzucken oder ein bit-
teres Lachen – gefolgt von dem Spruch, 
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Dr. Hüppe: Da muss ich widersprechen, 
die Regressangst ist vielleicht nicht ganz 
weg, aber sie hat deutlich nachgelassen. 
Die Kassen haben ein Sonderausgaben-
volumen von 1,7 Milliarden Euro für die 
Hepatitis C-Behandlung zur Verfügung 
gestellt und in einigen Regionen gibt es 
bereits selektive Hepatitis C-Verträge. 
Beides schützt nicht 100% gegen Regress. 
Dennoch hat dies viele Behandler si-
cherer gemacht und viel mehr Patienten 
werden jetzt behandelt. 

Wie gehen Sie vor? Behandeln Sie jetzt 
jeden Patienten? 
Dr. Hüppe: Ich bespreche mit meinen 
Patienten zunächst die Dringlichkeit der 
Therapie. Beschwerdefreie Patienten 
ohne Fibrose können warten. Doch Pati-
enten, die nicht warten wollen, behandle 
ich gleich. Bei älteren Menschen mache 
ich da keine Ausnahme. Auch einen 
79-jährigen, dessen Lebenqualität einge-
schränkt ist, behandle ich. 

Für fast jedes Szenario steht ja nun nicht 
nur eines, sondern mehrere Regime zur 
Verfügung. Wie wählt man aus? 
Dr. Hüppe: Wenn beide Regime für die 
Indikation zugelassen und vergleichbar 
effektiv sind und auch beide in den Leit-
linien aufgeführt sind, kann man sich 
beispielsweise am Nebenwirkungs- und 
Interaktionsprofil orientieren. Für man-
che Patienten kommt Ribavirin nicht in 
Frage, bei anderen verbieten potentielle 
Interaktionen ein Regime. Wenn nun 
beide Regime gleichwertig sind, spielen 
wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle, 
d.h. das günstigere Regime sollte bevor-
zugt werden. 

Die Preise für die Medikamente sind nun 
aber stetig im Wandel. Es gibt Preissen-
kungen und Rabattverträge ... 
Dr. Hüppe: Das ist richtig und das sollte 
man bei seinen Überlegungen auch be-

rücksichtigen. Ich habe mir eine Tabelle 
gemacht mit den Preisen, die ich dann 
dem aktutellen Stand anpasse. Dadurch 
behalte ich den Überblick.

Die Kassen können doch nicht von den 
Ärzten verlangen, dass man täglich Me-
dikamentenpreise überprüft und berech-
net. Zudem gibt es Rabattverträge mit ei-
nigen Kassen. In diesem Fall ist der Preis 
unbekannt und ein Preisvergleich über-
haupt nicht möglich. 
Dr. Hüppe: Das sehe ich auch so und der 
BNG hat bereits 2014 an die Krankenkas-
sen geschrieben und auf die Probleme 
hingewiesen. Nun ist es dem BNG unter 
Einbindung der dagnä gelungen, Versor-
gungsverträge mit einzelnen AOKs unter 
Einbindung der KVven abzuschließen. 
Diese Verträge sichern Regressfreiheit, 
wenn man sich an die Leitlinien und 
G-BA-Entscheidungen hält.

Wie steht es mit dem G-BA-Beschluss zu 
Simeprevir? Dieser sagt nichts zur Interfe-
ron-freien Behandlung mit Simeprevir/
Sofosbuvir? 
Dr. Hüppe: Der G-BA hat sich dazu bis-
her leider nicht geäußert. Das heißt nicht, 
dass man dieses Regime nicht verordnen 
kann. Man muss sich hier allerdings 
genau an den Zulassungstext halten, d.h. 
u.a. muss eine Interferon-Unverträglich-
keit vorliegen, und die Wirtschaftlichkeit 
berücksichtigen. Zudem hat die GKV das 
Sonderaus-gabenvolumen explizit für die 
neuen Hepatitis-C-Medikamente und 
damit die Interferon-freie Therapie zur 
Verfügung gestellt. 

 Vielen Dank für die Gespräche.
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Muss der Arzt bei zwei vergleichbaren 
Therapien/Indikationen das  
rabattierte Produkt verordnen? 
Die konkrete Verordnung einer Therapie 
obliegt – im Rahmen der ärztlichen The-
rapiehoheit und insbesondere unter 
Würdigung patientenindividueller Gege-
benheiten – dem Arzt alleine. Zum 
Schutz dieser ärztlichen Therapiehoheit 
ist daher auch eine Geneh migung von 
Arzneiverordnungen durch die Kran-
kenkasse nach §29 Abs. 1 Bundesmantel-
vertrag Ärzte unzulässig.

2.   Wie soll der Arzt Wirtschaftlichkeit 
beurteilen, wenn er Preise nicht kennt?
Zunächst ist festzustellen, dass sich die 
Regeln für die Verordnung von Harvoni 
oder anderen Arzneimitteln zur Behand-
lung der Hepatitis C nicht von den Re-
geln für andere Arzneimittel unterschei-
den. Der Arzt muss wissen, für welche 
Erkrankungen bei welchen Patienten ein 
Arzneimittel zugelassen ist, und er muss 
auch wissen, wann der Einsatz eines Arz-

neimittels nach Beschluss des gemein-
samen Bundesausschusses (G-BA)  
unwirtschaftlich ist. Weiterhin muss er 
natürlich berücksichtigen, ob nach dem 
Stand der medizinischen Erkenntnis der 
Einsatz des Arzneimittels für seinen  
Patienten empfohlen wird. Informa- 
tionen dazu findet der Arzt zum Beispiel 
in den Leitlinien der Fachgesellschaften.
Was bei Harvoni und den anderen Arz-
neimitteln anders ist, ist, dass nicht für 
alle Patienten mit Hepatitis C, sondern 
getrennt für verschiedene Patientengrup-
pen Zusatznutzen und Wirtschaftlichkeit 
beurteilt werden. Es gilt darüber hinaus 
zu beachten, dass der G-BA den Zusatz-
nutzen und damit die Wirtschaftlichkeit 
einer Therapie differenziert nicht nur 
nach dem Genotyp des Virus, sondern 
teilweise auch nach Behandlungsstatus 
(„therapie-naiv“ vs. „erfolglos vorbehan-
delt“) und nach dem histologischem  
Status der Leber (z.B. Vorliegen einer 
Zirrhose) bewertet. Beschlüsse des G-BA 
zur frühen Nutzenbewertung sind Teil 
der Arzneimittel-Richtlinie nach §92 
Abs. 1 SGB V und damit für den Arzt 
bindend. Sie gelten ab dem Tag der Ver-
öffentlichung des Beschlusses durch den 
G-BA. Rechtlich wird nicht zwischen 
Erst- und Folgeverordnung unterschie-
den. Unwirtschaftlich und damit nach §2 
Abs.1 SGB V unzulässig können dadurch 

auch Verordnungen werden, die zulas-
sungs- und leitlinienkonform erfolgen. 
Eine weitere Herausforderung ist, dass 
Zulassung (also die Fachinformation), 
Empfehlungen in den Leitlinien und die 
Beurteilung durch den G-BA nicht 
immer übereinstimmen, ja sich sogar 
manchmal direkt widersprechen. Wir 
sehen als Kasse das Problem, sind aber 
weder dafür verantwortlich, noch kön-
nen wir es grundsätzlich lösen.
Das alles stellt den Arzt vor eine Heraus-
forderung, und das damit verbundene 
ökonomische Risiko ist natürlich erheb-
lich; für den Arzt in Form des Arzneimit-
telregresses und für die Krankenkasse in 
Form unnötiger Ausgaben für hochprei-
sige Medikamente.
Der Arzt muss neben den vorgenannten 
Entscheidungen für die Wirtschafttlich-
keit die Apothekenpreise gleichwertiger 
therapeutischer Optionen vergleichen. 
Die Rabattverträge einer Kasse helfen 
Kosten zu senken, nachdem der Arzt 
seine Entscheidung getroffen hat.
Um die Ärzte, die Arzneimittel zur Be-
handlung der Hepatitis C verordnen, bei 
einer sachgerechten Entscheidung zu un-
terstützen, beabsichtigt die BARMER 
GEK, diesen Ärzten künftig Informa- 
tionen zur aktuellen Beschlusslage des 
Gemeinsamen Bundesausschusses zur 
Verfügung zu stellen.

Stellungnahme Barmer geK Berlin

 rabattverträge helfen der Krankenkasse 

Seit einiger Zeit gibt es zu den Medikamenten Sofosbuvir (Sovaldi®) sowie  Sofosbuvir/Ledipasvir (Harvoni®) mit der 
Barmer GEK und der  Techniker Krankenkasse bundesweite Rabattverträge. Hepatitis&more hat bei den Kassen 
nachgefragt, was diese Verträge konkret für den Arzt bedeuten und ob sie vor Regressen schützen. Eine Stellung-
nahme bzw. Kommentar wurde von der Techniker Krankenkasse abgelehnt. Die Barmer GEK hat Stellung bezogen. 
Dies ist ein erfreuliches Signal. Man sollte jedoch bedenken, dass diese Aussage möglicherweise nicht die Meinung 
anderer Krankenkassen wiederspiegelt und dass es in keinem Fall eine juristische Gewähr gibt.

Was bedeuten rabattverträge?

www.hepatitisandmore.de 


